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Kita-Erprobungsparagraf  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landtag von Baden-Württemberg hat am 29. November 2023 das Gesetz zur Änderung 
des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) verabschiedet, das auch die Einführung des 
Erprobungsparagrafen (§ 11 KiTaG) beinhaltet.  

Mit der Gesetzesänderung, die am 09. Dezember 2023 in Kraft getreten ist, erhalten Träger 
die Möglichkeit, auf Antrag für die Dauer von (zunächst) bis zu drei Jahren von den 
Vorgaben des KiTaG und der Kindertagesstättenverordnung (Angebotsformen, Leitungszeit, 
Fachkräftekatalog, Personalschlüssel, Höchstgruppenstärke) abzuweichen. Mit dieser 
Regelung können unter Beteiligung der Betroffenen vor Ort neue Konzepte erprobt werden.  

Die Bestimmungen des SGB VIII bleiben dabei unberührt. Das Wohl der Kinder in der 
Einrichtung muss auch während der Erprobung gewahrt bleiben.  
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Die Vorgaben anderer aufsichtsführender Behörden (z.B. Brandschutz, Hygiene) sind 
ebenfalls weiterhin zu beachten. 
 
Nähere Informationen zur Intention des Gesetzes und zur Antragstellung entnehmen Sie 
bitte dem beigefügten Merkblatt und unserer Homepage. 
 
Anträge können beim KVJS- Landesjugendamt digital eingereicht werden. 
 
Unter der zentralen E-Mailadresse Erprobungsparagraf@kvjs.de stehen wir Ihnen gerne für 
eine Beratung und für Fragen in dieser Angelegenheit zur Verfügung. Ihr Anliegen wird dann 
innerhalb des Referats Kindertageseinrichtungen bearbeitet.  
 
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen bzw. Lösungsmodelle und freuen uns hierzu auf den 
Austausch mit Ihnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gerald Häcker 
 
Anlage 
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